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Anhang 2 

Daten der Vertriebsfirmen 
 
Feldname Format Pflicht Beschreibung 

Meldejahr Zahl Ja Zeitraum der Lieferung (Kalenderjahr) 

Art der Meldung Katalog Ja Art der Meldung: „Verkauf“ 

Firmenbuchnummer* Text Ja Firmenbuchnummer der Vertriebsfirma 

Firmenname Text Nein Name der Vertriebsfirma 

Hapo_Id** Text Ja Identifikationsnummer der tierärztlichen 
Hausapotheke an die die Arzneispezialität 
abgegeben wurde ODER die für öffentliche 
Apotheken und sonstige bezugsberechtigte Stellen 
vom BMG vergebene ID-Nummer an die die 
Arzneispezialität abgegeben wurde. 

Zulassungsnummer*** Text Ja Zulassungsnummer der abgegebenen 
Arzneispezialität 

Packungsgröße Zahl Ja Packungsgröße bezogen auf die Packungseinheit 

Einheit der 
Packungsgröße 

Katalog Ja Einheit der Packungsgröße der verkauften 
Arzneispezialität (z. B. in „ml“, „l“, „g“, „kg“, 
„stk“) 

Jahressumme in 
Packungen 

Zahl Ja Jahressumme der verkauften Packungen 

_________________ 

* Format der Firmenbuchnummer: FN[Leerzeichen][bis zu sechs Ziffern][Prüfbuchstabe] 

** Wartung der Liste durch ÖTK 

*** gemäß der veröffentlichten Liste(n) der durchführenden Stelle 


